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ROTE REVUE

SOZIALIS _ISCHE MONATSSCHRIFT

Herausgeber. Sozialdemokratische Partel der Schwelz

24.JAHRGANG - OKTOBER 1944 - HEFT 2

Vorarbeit fiir die ,,Neue Schweiz*
Von L. Frank

Die Franzésische Revolution hat, gemessen an dem, was unserer Gene-
ration aufgegeben ist, verhilinismiBig einfache Funktionen erfiillt. Frei-
heit, Gleichheit und Briiderlichkeit hat sie auf ihre Fahne geschrieben,
die Verwirklichung der letzteren aber spiateren Geschlechtern iiberlassen.
Das ist kein Zufall. Freiheit und Gleichheit lieBen sich in verhiltnismiBig
einfacher Weise dadurch verwirklichen, daB hestehende Einrichtungen,
wie Zunftwesen, Adel, Vorrechte des Klerus usw. abgeschafft wurden. Es
blieb dann nur die Aufgabe, auf diesen neuen Grundlagen einen Staat zu
organisieren. Auch diese ist eigentlich, wenigstens in Frankreich selbst,
noch picht in einer Weise gelost worden, die man als verhidltnismiBig
endgiiltig bezeichnen kann.

Eine Wirtschaftsordnung hat die Franzosische Revolution nicht plan-
milig geschaffen, sondern ihre Entwicklung den eigenen Kriften des Wirt-
schafislebens iiberlassen.

Vor unserer Generation steht eine schwierigere Aufgabe. Wir haben
eine neue Wirtschaftsordnung einzufiihren, und zwar miissen wir dies
bewufit und einigermaflen planmiBig tun und konnen es nicht dem Spiel
der wirtschaftlichen Kriafte iiberlassen. Mit der «Beseitigung», «Zertriim-
merung» oder «Sprengung» des Kapitalismus, und wie diese Schlagworte
alle heilen, ist es nichts. Ein Wirtschaftssystem kann nicht einfach be-
seitigt, sondern nur durch ein anderes ersetzt werden. Wir konnten, soweit
wir nicht wie Robinson autark zu leben vermigen, keinen Tag ohne ein
solches sein.

Heute besteht Einigkeit dariiber, daB in der Schweiz eine Anderung
der Wirtschaftsordnung nur auf den verfassungsmiBig vorgesehenen
Wegen eingefiihrt werden kann und soll. Wir miissen also fiir jede ge-
wiinschte Anderung eine Mehrheit der stimmberechtigten Biirger (und
hoffentlich bald auch der Biirgerinnen) gewinnen. Die frithere angeblich
oder wirklich marxistische Auffassung machte den Sozialismus zu einer
Angelegenheit der Proletarier, worunter im wesentlichen die landwirt-
schaftlichen, gewerblichen und industriellen Arbeiter verstanden waren,
von denen man erwartete, daB sie durch die wirtschaftliche Entwicklung
von selbst zur Volksmehrheit wiirden und dann in der Lage wiren, die
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ihren Interessen entsprechenden Anderungen der Rechtsordnung auf dem
Wege iiber die politische Macht durchzusetzen. Nun zeigt aber nicht nur
die Erfahrung des Lebens, sondern auch die Statistik unerbittlich, daBl
jedenfalls bei uns in der Schweiz von einer Mehrheit der Arbeiterschaft
weder jetzt noch in der Zukunft die Rede sein kann. Die Zahl der Per-
sonen, die in der Statistik als «Arbeiter» bezeichnet werden, hat von 1929
bis 1939 nicht zu-, sondern abgenommen, wihrend die Gesamthevolkerung
gewachsen ist. Zugenommen haben die Angestellten und auch gewisse
Kategorien der Selbstindigerwerbenden. Es ist hier nicht der Ort, den
Ursachen dieser Entwicklung nachzugehen. Sie sind auch fiir jeden, der
mit offenen Augen in der Welt herumliuft, ohne weiteres herauszufinden.
Eine Anderung dieses Verlaufes ist weder zu erwarten noch wiinschbar.
Im Grundsatz ist doch der Vorgang der: Aus dem Sklaven, der im Takt
mit dem Gang einer Maschine tagaus tagein die némlichen paar Hand-
griffe verrichten muB}, wird ein Halbingenieur, der, immer noch im blauen
Uberkleid, mit Olkanne und Schraubenschliissel den richtigen Gang
einiger Maschinen iiberwacht. Die Kehrseite dieser Wandlung, die ja eine
ungeheuer gesteigerte Produktivitit der menschlichen Arbeit in sich
schlieBt, ist dann im kapitalistischen Wirtschaftssystem die Arbeitslosig-
keit. Doch das gehort nicht in diesen Zusammenhang.

Wenn wir also durch das Mittel der politischen Macht Anderungen
an unserem Wirtschaftssystem durchsetzen wollen, so miissen wir Ver-
biindete in andern Bevolkerungsschichten gewinnen. Das ist durchaus
moglich, nur sollte man dabei etwas geschickter vorgehen, als dies bisher
vielfach geschehen ist. Theoretisch haben viele von uns die Vorstellung,
daf die neue Wirtschaftsordnung eine reine Angelegenheit der Arbeiter
sei, schon liangst iiberwunden. Sobald sie aber irgendwo eine Rede halten
oder einen Artikel schreiben, geraten ihnen wieder die altgewohnten Sdtze
von der Arbeiterschaft als der alleinigen Trigerin des Sozialismus in den
Mund oder in die Schreibmaschine.

Es wird nicht leicht sein, fiir MaBnahmen zur Anderung der Wirt-
schaftsordnung Volksmehrheiten zusammenzubringen, aber moglich ist es
durchaus, wenn richtig vorgegangen wird., Dabei werden sich unter Um-
stinden diese Mehrheiten von Fall zu Fall verschieden zusammenseizen.

Um hiefiir die Voraussetzungen zu schaffen, was es dringend nétig,
klar und deutlich zu sagen, was wir eigentlich wollen und wie die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft der Zukunfi nach unserer Ansicht aussehen
soll. Das ist nun, sicher nicht mehr zu friih, aber im ganzen in vortreff-
licher Weise umschrieben in der Neuen Schweiz, die gar nicht genug
bekannt gemacht werden kann. Nebenbei bemerkt: in dieser Hinsicht ist
noch lange nicht genug getan worden. Das Programm sollte in derartigen
Mengen verbreitet werden, daB es nicht nur jedem Parteigenossen und
Gewerkschafter, sondern iiberhaupt jedem stimmberechtigten Schweizer
und jeder Schweizerin irgendwann und irgendwie einmal in die Hand
gerit. Nicht weniger wichtig wire es aber auch, mit der gleichen Deut-
lichkeit zu sagen, was wir nicht wollen: Wir denken nicht daran, den
foderativen Aufbau der Eidgenossenschaft zu beseitigen, haben auch nicht
im Sinn, die Familie durch die sogenannte freie Liebe zu ersetzen und
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werden auch den Kirchen aller Konfessionen nichts zuleide tun, sofern
sie unser Werk nicht storen.

«Die Verwirklichung dieser Absichten setzt die Ubernahme der poli-
tischen Macht durch das arbeitende Volk voraus.» So steht es leider in
der «Neuen Schweiz», aber der Satz kann in dieser Form Anlaf} zu gefihr-
lichen Miflverstindnissen geben.

Die Frage mag offen bleiben, ob es in andern Lindern so etwas wie
eine «politische Macht» an und fiir sich geben kann, die es ihren Inhabern
ermoglicht, wirtschaftliche und rechtliche Verhiltnisse nach Belieben
umzugestalten. In der Referendumsdemokratie, wie wir sie haben, kann
«politische Macht» nur darin bestehen, dall man das Einverstindnis einer
Mehrheit der Stimmberechtigten fiir eine bestimmte MaBBnahme gewonnen
hat und damit in der Lage ist, diecse Mallnahme durchzufiithren. Damit
ist aber in unseren Verhiltnissen keineswegs gesagt, dall die namlichen
Stimmberechtigten von vornherein irgendeine weitere Anderung, die von
der gleichen Seite angeregt wird, ebenfalls unterstiitzen werden. Es gibt
also fiir die Durchsetzung unserer Forderungen keinen anderen Weg als
Aufklirung, Aufkliarung und nochmals Aufkldrung.

Nicht nur die SPS. hat sich zur Neuen Schweiz bekannt, sondern auch
die Parteien, die behaupten, radikaler als wir zu sein, wie die FSS., die
KP. und vor allem auch die neugegriindete PdA. Aber nun zeigt sich
etwas sehr Merkwiirdiges: Die Vorwiirfe, die sie gegen uns erheben, gehen
im wesentlichen dahin, dafl wir zur Verwirklichung dieses Programms
nichts oder wenigstens nichts Entscheidendes tun. Entscheidend wiire doch
wohl die Vorbereitung auf die Unterstellung der «Kommandohdhen der
Wirtschaft» unter die Gewalt des im demokratischen Staat organisierten
Volkes, wie sie in der Neuen Schweiz gefordert wird als Sozialisierung
der GroBbanken, der Versicherungsunternehmungen und gewisser Teile
der Industrie. Merkwiirdigerweise hort man aber auch von den «radi-
kalen» Seiten gar nichts dieser Art, sondern diese «Revolutionire» stellen
genau die gleichen Tagesforderungen auf wie die SP.: Ausgleich der Teue-
rung, MaBnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, Einfithrung der Altersver-
sicherung usw. Der Unterschied liegt nur in der Hohe der einzelnen For-
derungen. Aber auch aus unserer eigenen Partei hort man nichts von Vor-
bereitungen auf einen Kampf um die entscheidenden Positionen der Wirt-
schaft. Es wird auf diesem Gebiete nicht einmal etwas gemeldet, was man
bildlich als «Spahtrupptitigkeit» bezeichnen konnte.

Das ist weder Zufall noch Mangel an gutem Willen bei irgendwelchen
Funktiondren. Die Sache bediirfte nimlich, sobald man niher darauf ein-
geht, einer ganz umfassenden wissenschaftlichen Vorbereitung, und vor-
ldufiig ist niemand da, der diese Arbeit an die Hand nehmen konnte.

Zum Beweis hiefiir sei an Hand einiger zu diesem Zweck heraus-
gegriffener Punkte aus der Neuen Schweiz angedeutet, in welchen Rich-
tungen sich diese Abklirung bewegen miilite. Wir beschrinken uns dabei
auf die rechtlichen Fragen und iiberlassen es den Volkswirtschaftern, sich
mit den Punkten zu befassen, die in ihre Zustindigkeit fallen.

Da wird einmal im Abschnitt I, «Kredit und Wahrung», die Leitung der
ganzen Wahrungs- und Kreditpolitik der Nationalbank iibertragen. Wer
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ist die Nationalbank? Der Form nach eine Aktiengesellschaft, fiir die
jedoch besondere Bestimmungen gelten. Ihr entscheidendes Organ ist der
Bankrat, bestehend aus vierzig Mitgliedern, von denen fiinfzehn durch
die Generalversammlung der Aktionire und fiinfundzwanzig durch den
Bundesrat gewidhlt werden. [{ach dem Nationalbankgesetz sollen bei der
Aufstellung des Bankrates «neben den fachminnischen Elementen der
Handel, die Industrie, das Gewerbe und die Landwirtschaft» beriick-
sichtigt werden. In der Tat bestehi denn auch dieser Bankrat aus Ban-
kiers, GroBkaufleuten und gutbiirgerlichen Regierungsriaten. Dazu kom-
men etwa zwei Vertreter der Landwirtschaft und endlich unsere Genossen
Nationalrite Joh. Huber und Dr. Max Weber als Sozialisten. Offenbar
miiiten in der Zusammensetzung dieser Behorde erhebliche Anderungen
eintreten, bevor sie zu einem Werkzeug der sozialistischen Planwirtschaft
werden kann.

Die «Nationalbank iibernimmt die Aktienmehrheit der Grollbanken».
Es ist klar, daB diese Malnahme einen sehr kriftigen Eingriff in das
Wirtschaftsleben bedeutet, der sorgfaltig vorbereitet werden mull, wenn
er nicht zu Erschiiiterungen fiithren soll.

Erste Frage: Was ist eine Grofbank? Die Abgrenzung zwischen den
Banken, die dieser MaBnahme unterliegen, und den kleineren Lokal-
banken kann nicht nur von wirtschaftlicher, sondern von groBer poli-
tischer Bedeutung sein. «Die Nationalbank iibernimmt...» Man kann
sich diesen Vorgang in verschiedener Form vorstellen.

Wem werden diese Aktien weggenommen? —, den Besitzern der
grolen Aktienpakete, den kleinen Publikumsaktioniren oder beiden im
gleichen Verhilinis? Oder sollen einfach Nummern in entsprechender
Zah! ausgelost und zur Enteignung aufgerufen werden? Die «Ubernahme»
wird offenbar gegen Entschidigung erfolgen miissen. Wie ist diese Ent-
schddigung zu bemessen und wer hat sie zu bezahlen? Ganz besonders
heikel wird die Sache mit den auslindischen Besitzern solcher Aktien.
Werden sich die betreffenden Staaten diese Enteignung ihrer Biirger
gefallen lassen?

Nur in der Einleitung zum Abschnitt I ist im Zusammenhang mit den
Groflbanken auch von den Versicherungsgesellschaften die Rede. Tat-
sachlich ist deren wirtschaftliche Macht kaum geringer als diejenige der
Grollbanken. Auch sie verwalten riesige Kapitalien, die ithnen sozusagen
anvertraut sind. Sie konnen aber durch die Art der Anlage dieser Gelder
sehr erhebliche Wirkungen auf das gesamte Wirtschaftsleben ausiiben,
und sie machen von diesen Moglichkeiten auch Gebrauch. In der Neuen
Schweiz steht iiberhaupt nicht ausdriicklich, wie die Uberfiihrung der
Versicherungsgesellschaften in Gemeineigentum gedacht ist, und noch
weniger scheint abgeklirt zu sein, wie das Versicherungsgeschift nachher
betrieben werden soll. Hier stellt sich noch mehr als bei den Banken
die Frage, was eigentlich sozialisiert werden soll. Die gréBeren Versiche-
rungsgesellschaften verdienen einen erheblichen, zum Teil sogar den
groflten Teil ihrer Gewinne im Ausland. Sie unterhalten dort Tochtergesell-
schaften, die rechtlich selbstindige Personen darstellen, deren Aktien
aber ganz oder teilweise in den Portefeuilles der Muttergesellschaften
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liegen. Soll nun nur das Inlandgeschift iibernommen werden oder soll
sich der Ubergang des Eigentums auf die ganzen international verzweigten
Unternehmungen erstrecken? Was werden die betreffenden auslandischen
Staaten zu diesem Ubergang sagen?

Welches soll dann die Unternehmungsform der sozialisierten Banken
und Versicherungen sein? Die Banken wiirden nach dem Wortlaut der
Neuen Schweiz zu Tochtergesellschaften der Nationalbank, wobei nicht
mehr recht einzusehen ist, warum sie iiberhaupt noch ein selbstindiges
Dasein fiihren sollen.

Nicht weniger schwierig sind die rechtlichen Fragen, zu denen das
Kapitel I, «Industrie», Anlall gibt. Danach sollen in Gemeineigentum iiber-
gefithrt werden vor allem Industrien, die eine ausgesprochene Monopol-
stellung einnehmen. Hier ergibt sich zunidchst die Frage, wie der Kreis
dieser Industrien zu umschreiben ist und wer im einzelnen Fall dariiber zu
entscheiden hat, ob die Voraussetzungen fiir die Uberfiihrung in Gemein-
eigentum (die wir etwas summarisch als Sozialisierung bezeichnen) ge-
geben sind. Das gleiche gilt fiir den Tatbestand der «trustartigen Zusam-
menfassung einer Industrie». Umschreibt man den Trust als irgendeine
Rechtsform, so kann diese prompt von der Bildfliche verschwinden, sobald
die Sozialisierung droht. Uberhaupt ist Trust kein Begriff des schwei-
zerischen Rechts, sondern die mehr oder weniger genaue Bezeichnung
fir einen wirtschaftlichen Tatbestand, der unter sehr verschiedenen
Rechtsformen auftreten kann. Es wird einiges Kopfzerbrechen erfordern,
hier die richtige Umschreibung herauszufinden. Einfacher ist die Sache
vermutlich bei den Industrien, die «bereits mehr oder weniger als offent-
licher Dienst organisiert» sind. Dieser Tatbestand laflt sich wohl ohne
weiteres einigermaflen umschreiben.

Dann kommt aber die sehr schwierige Frage, was nun eigentlich in
Gemeineigentum iibergefiihrt werden soll. Die wichtigsten Unterneh-
mungen der schweizerischen GroBindustrie sind Glieder von international
verflochtenen Konzernen. Neben dem schweizerischen Unternehmen be-
steht oft eine Holding-Gesellschaft, die sowohl das schweizerische Unter-
nehmen als auch Tochtergesellschaften in andern Lindern und Erdteilen
beherrscht.

Am nichsten wiirde es liegen, einfach die auf schweizerischem ‘Gebiet
liegenden Betriebe, bestehend in Grundstiicken, Gebduden, Einrichtungen
und Vorriten zu sozialisieren, ohne Riicksicht auf die daran bestehenden
Eigentumsverhiltnisse. Diese Betriebe bestehen aber in Wirklichkeit nicht
nur in Sachgiitern, sondern es gehoren dazu auch Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, laufende Auftrige und, was besonders wichtig ist, recht-
lich nicht faBlbare Bezichungen zu ihrer Kundschaft. Greift man aber auf
die Personen, die die rechtlichen Triger der Unternehmungen bilden
(Aktiengesellschaften, Kollektivgesellschaften oder Einzelfirmen), so
konnen diese ihre Sitze ins Ausland verlegen und sich dadurch dem
Zugriff des schweizerischen Staates entziehen.

Auch hier stellen sich wieder die Fragen, wer dariiber zu entscheiden
hat, welche Industrien zu sozialisieren sind, wie die Entschadigung zu
bemessen ist und woher die nétigen Mittel dazu flieBen sollen. Dazu
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kommt die weitere Frage, wer nun Eigentiimer jedes dieser Betriebe
werden soll. Das Programm erwihnt Bund, Kantone, Gemeinden, Selbst-
verwaltungskorperschaften des offentlichen Rechts oder Genossenschaften.
Hier wird man sich dariiber Rechenschaft geben miissen, nach welchen
Gesichtspunkten diese Fragen zu entscheiden sind. Aber auch wenn fest-
steht, daB — sagen wir einmal — der Bund einen Betrieb weiterfiihrt,
so miiflite abgeklirt werden, wie er zu organisieren ware. Soll er zum
Beispiel einfach einen Bestandteil der allgemeinen Bundesverwaltung
bilden, wie etwa die Eidgenossische Waffenfabrik oder die Munitions-
fabriken, oder soll er mehr oder weniger aus der Bundesverwaltung aus-
geschieden werden, etwa wie die SBB. oder die SUVA.

Wir wollen hier nur einmal auf die Fragen hinweisen, die durch das
Programm die Neue Schweiz aufgeworfen werden. Aber eine Bemerkung,
die schon mehr zur Beantwortung gehort, konnen wir doch nicht unter-
driicken: Der Gedanke der Genossenschaft wird gegenwiirtig in einer sym-
pathisch anmutenden Art von vielen, die iiber diese Dinge sprechen oder
schreiben, in den Vordergrund gestellt. Er hat sicher auf weiten Gebieten
sein gutes Recht. Aber eine genossenschaftliche Organisation der GroB-
betriebe konnen wir uns so wenig vorstellen, wie eine solche der SBB.
oder der PTT. Die Moglichkeit der Anwendung der Produktivgenossen-
schaft wird vermutlich stark iiberschitzt. Der genossenschaftliche Zusam-
menschlufl der Produzenten hat sich glinzend bewihrt auf dem Gebiete
der Landwirtschaft. Fiir industrielle und gewerbliche Betriebe dagegen
kommt, soweit die Form der Genossenschaft iiberhaupt anwendbar ist,
nur die Genossenschaft der Konsumenten in Frage, die ihrerseits die
Produzenten anstellt. Sie hat bereits ihre Lebensfihigkeit bewiesen in
den Produktivgenossenschaften des VSK.: Schuh-Coop, Miihlen-Genossen-
schaft schweizerischer Konsumvereine, Gemiisebaugenossenschaft usw.
Doch das nur nebenbei.

Das Programm befal3t sich weiter mit der «Organisation der Indu-
strie», das heilit derjenigen Industrieunternehmungen, die der Soziali-
sierung nicht unterliegen. Sie sollen sich zu Fachverbinden zusammen-
schlieBen und diese ihrerseits zu Industrieverbinden. Uber die Organi-
sation der Fachverbiande ist weiter nichts gesagt, inshesondere auch nicht
dariiber, ob der ZusammenschluBl freiwillic oder zwangsweise erfolgen
soll. Auch die Befugnisse der Verbiinde ihren Mitgliedern gegeniiber sind
eigentlich nur negativ umschrieben: Sie gewihren ihren Mitgliedern im
Rahmen der nationalen Planwirtschaft moglichste Bewegungsfreiheit und
Raum fiir die Entfaltung eigener Initiative und Verantwortung. Das mag
gut und recht sein, wichtiger wire aber die positive Umschreibung der
Befugnisse der Verbande ihren Mitgliedern gegeniiber.

Auch die Bildung von Betriebsriten ist vorgesehen. In den Jahren
nach 1918 war dies beinahe das Allheilmittel zur Einfiihrung des Sozia-
lismus. Seither sind wir bescheidener geworden, und heute steht jeden-
falls fest, daBl ein Betriebsrat vielleicht fiir den Lauf der Produktion
und die Durchfiithrung des Arbeiterschutzes ganz niitzlich sein kann, dal}
sein Vorhandensein aber das Wirtschaftssystem als solches keineswegs in
Frage stellt. Jedenfalls miilite die rechtliche Stellung dieser Betriebsrite
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genau abgeklirt werden. Sie gehort iibrigens in das Gebiet des Arbeits-
rechtes, von dem weiter unten noch die Rede sein soll.

Uber den Abschnitt III, «<Landwirtschaft», brauchen wir uns hier nicht
zu duBlern, da die Bauern schon selbst dafiir sorgen werden, daf} die damit
im Zusammenhang stehenden Rechtsfragen griindlich gepriift werden.

Um so mehr gibt der Abschnitt IV, «Gewerbe und Handel», AnlaB,
rechtliche Fragen aufzuwerfen.

Zunichst wird es keine einfache Sache sein, das Gewerbe gegeniiber
der Industrie abzugrenzen. Diese Abgrenzung ist aber von grofier recht-
licher Bedeutung, da das Gewerbe sehr wichtigen Regelungen unterstellt
werden soll, die fiir die Industrie nicht gelten. Es mull also nicht nur
eine geniligende Umschreibung des Begriffes gegeben werden, sondern es
sind auch Behorden vorzusehen, die im Streitfalle dariiber entscheiden,
ob ein Betrieb zum Gewerbe oder zur Industrie gehort. Da dieser Ent-
scheid fiir die Fithrung des einzelnen Betriebes von grundlegender Wich-
tigkeit ist, mull er in einem geordneten ProzeBverfahren gefallt werden
konnen, das alle Gewidhr fiir richtige Anwendung des Gesetzes hietet.

Der vorgesehene genossenschaftliche ZusammenschluBl der Gewerbe-
treibenden und die diesen Genossenschaften zu iiberbindenden Aufgaben
werfen zunichst keine rechtlichen Fragen auf, die nicht mit schon vor-
handenen Rechtsbegriffen gelost werden konnten. Ganz heikel aber wird
die Sache dort, wo diesen Genossenschaften, wenn auch unter Mitwir-
kung des staatlichen Gewerbeamtes, die Befugnis erteilt wird, verbind-
liche Preistarife aufzustellen. Wir kennen jetzt im Zeitalter der Kriegs-
wirtschaft das System der Héchstpreise und freuen uns auf den Zeitpunkt,
wo es nicht mehr notig sein wird. Bei den Preistarifen, die das Programm
vorsieht, wird es sich aber in erster Linie um Mindesipreise handeln.
Ihre Einhaltung soll iiberwacht werden, und gegen Uberschreitungen
nach unten miissen irgendwelche Sanktionen, vielleicht sogar gerichtliche
Strafen vorgesehen werden. Damit wird sich ein ganz neues und in der
Anwendung sehr wenig erfreuliches Gebiet des Strafrechtes auftun. Wir
werden dariiber prozessieren miissen, ob der Schreinermeister X dafiir
bestraft werden soll, da} er seinem Vetter oder einem Dienstkameraden
ein Buffet 10 Prozent unter dem Tarifpreis geliefert hat. Weitere Einzel-
heiten und besonders die Moglichkeiten der Umgehung solcher Preisvor-
schriften mag sich der Leser selbst ausdenken. Sehr schwierig ist auch
die Frage, in was fiir einem Verfahren diese Preistarife festgesetzt
werden sollen. In vielen Fillen wird es iiberhaupt schwierig sein, die
tarifierten Leistungen in allgemein giiltiger Weise zu umschreiben.

Eine rechtliche Umwilzung von nicht weniger groBer Bedeutung
sicht das Programm vor mit der Einfiihrung der Bewilligungspflicht fiir
die Er6ffnung neuer und die Erweiterung bestehender Betriebe. Hier ist
zunichst wieder die Abgrenzung gegeniiber der Industrie wichtig, weil
dort die Bewilligungspflicht nicht besteht.

Die Bewilligung wird erteilt, wenn ein Bediirfnis vorhanden und die
Befihigung nachgewiesen ist. Erste Frage: Wer stellt das Bediirfnis fest?
Etwa die Genossenschaft der Gewerbetreibenden des betreffenden Faches?
Uns ist kein gewerblicher Beruf bekannt, dessen Angehorige nicht be-
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haupten, er sei uberfiillt. Die Bewilligungspflicht wiirde also darauf
hinauslaufen, daf} iiberhaupt keine neuen Betriebe mehr eréffnet werden
diirfen. Was soll zunidchst mit den Leuten geschehen, die einen Beruf
erlernt und sich iiber ihre Befihigung ausgewiesen haben, denen aber
die Eroffnung eines eigenen Unternehmens verboten wird? Der gepriifte
Schreinermeister, der gerade keine Anstellung als Arbeiter findet, aber
auch nicht selbstindig titig sein darf, macht sich strafbar, wenn er fiir
einen Bekannten gegen Bezahlung ein Biichergestell anfertigt. Es wird
Grenzfille geben, wo man dariiber streiten kann, ob eine Berufsarbeit
vorliegt oder nicht. Kurzum, es wird allerlei, wenn auch wenig erfreu-
liche Betatigung fiir die Juristen geben.

Zweite Frage: Ist die einmal erteilte Bewilligung iibertragbhar und
unter welchen Voraussetzungen? Die Antwort ist von ganz gewaltiger
wirtschaftlicher Bedeutung, denn in dem Augenblick, wo die Eroffnung
neuer Betriebe verhindert wird, erhalten die vorhandenen Unternehmun-
gen eine gewisse Monopolstellung, und diese stellt einen sehr erheblichen
wirtschaftlichen Wert dar. Schon heute gibt es gewerbliche Betriebe mit
einer gewissen Monopolstellung. So wird etwa in der Stadt Ziirich nur
eine beschrinkte Zahl Konzessionen fiir Taxameter erteilt, die auf offent-
lichem Grunde Aufstellung nehmen diirfen. Fiir die Konzession ist eine
Gebiihr von etwa 100 Franken zu entrichten. Wer aber ein Taxameter-
geschift iibernehmen oder kiuflich erwerben will, mufl heute allein fiir
die Konzession pro Wagen vielleicht 20 000 bis 30 000 Franken auf den
Tisch legen. Ahnliche Verhiltnisse kennen wir aus dem Milchhandel.
Milchgeschifte werden nach dem Umsatz gehandelt, und zwar betrigt
der Preis pro «Tagesliter Umsatz» 30 bis 40 Franken, bisweilen noch
mehr. Damit ein Geschiaft lebensfihig ist, sollte es einen Umsatz von
etwa 500 bis 600 Tageslitern aufweisen. Das weitere kann der Leser
selbst ausrechnen. Wir kommen also mit der Bewilligungspflicht zu dem
Zustand, daB jedes bestehende Geschaft einen sehr betrdchtlichen Kapital-
wert erlangt und daB sich niemand mehr als Meister etablieren kann,
der nicht in der Lage ist, auBler dem Kapital fiir Werkzeuge, Einrich-
tungen und Vorrdte auch noch eine Einkaufsgebiihr auf den Tisch zu
legen. Nun konnte man ja daran denken, die Ubertragharkeit der Be-
willigung auszuschlieBen. Man wird aber nicht ausschlieBen diirfen, dal}
das Geschidft durch Erbschaft vom Vater auf den Sohn iibergeht. Man
wird auch dem Schwiegersohn die Ubernahme des schwiegerviiterlichen
Geschiftes ermoglichen miissen, und endlich wird man doch nicht darum
herumkommen, in irgendeiner Form die VeriduBerung eines Geschiftes
als solchem zu ermoglichen, wobei eben doch wieder der Wert der Be-
willigung bezahlt werden muB.

Vielleicht tritt aber doch irgendwo und irgendwann einmal der Fall
_ein, daf} das Bediirfnis nach Eroffnung eines neuen Geschiftes anerkannt
werden muBl. Von wem und in was fiir einem Verfahren soll dann
dariiber entschieden werden, wer von den voraussichtlich sehr zahl-
reichen Bewerbern die Bewilligung erhilt?

Einfacher ist es dagegen mit dem Erfordernis des Befihigungsaus-
weises. Schon heute ist es in den meisten Kantonen fiir gewisse aka-
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demische Berufe aufgestellt, und seine Handhabung bietet keine recht-
lichen Schwierigkeiten.

In das Gebiet des Verfassungsrechtes gehort dann die in diesem Ab-
schnitt vorgesehene Errichtung eines Gewerbeamtes, das in Zusammen-
arbeit mit den Fach- und Berufsverbinden die zur Forderung des Ge-
werbes dienenden staatlichen Maflnahmen zu treffen hat, aber auch die
Preisansitze genehmigt, ihre Einhaltung iiberwacht und Rekurse gegen
die kantonalen Beschliisse betreffend Bewilligung neuer Betriebe erledigt.
Soll dieses Gewerbeamt ein Kollegium von Behordemitgliedern sein, die
irgendwie von den Beteiligten gewahlt werden, oder ist darunter ein Biiro
zu verstehen, das von oben herab eingesetzt wird?

Eine #hnliche Regelung ist vorgesehen fiir den «Handel», wobei aber
aus dem Wortlaut des Programms nicht klar hervorgeht, ob darunter nur
der Detailhandel oder alle Handelsstufen verstanden sind. Sollte das
erstere gemeint sein, so wiirde sich wieder die Frage der Abgrenzung
stellen. Auch hier ist die Bewilligungspflicht fiir die Erweiterung be-
stehender und die Eroffnung neuer Handelsbetriebe vorgesehen, und zwar
ohne jeden Vorbehalt zugunsten der Konsumgenossenschaften. Die Folgen
miillten ganz dhnliche sein wie beim Gewerbe.

Der eine oder andere Leser mag ob diesen Ausfithrungen iiber die
neue Regelung von Gewerbe und Handel ein leichtes Gruseln verspiiren,
und da und dort wird man auf den Gedanken kommen, sie als Argumente
gegen die Neue Schweiz oder den Sozialismus zu verwenden. Erinnern
wir deshalb daran, daBl es sich hier nicht etwa um Ausfliisse sozialistischer
Grundsitze handelt, sondern um den Versuch, im Rahmen einer teilweise
sozialistischen Wirtschaft die von Kleinhandel und Gewerbe mit groflem
Nachdruck geltend gemachten Wiinsche zu erfiillen.

Uber die Abschnitte V, «Bauen und Wohnen», VI, «Verkehrswesen
und Energiewirtschaft», und VII, «Erholung und Gastgewerbe», sei hier
nichts angefiihrt, da sich auf diesen Gebieten, wenigstens auf den ersten
Blick, keine grundlegenden Fragen rechtlicher Natur stellen.

Anders dagegen beim Abschnitt VIII, «Die Arbeit». Soweit es sich um
den allgemeinen Arbeiterschutz handelt, bringt das Programm nichts
Neuartiges, sondern es handelt sich um den Ausbau von Bestimmungen,
wie sie grundsitzlich bereits vorhanden sind. Selbstverstandlich kann
auch keine Rede davon sein, daB die Einfiihrung solcher Schutzbestim-
mungen etwas an den Grundlagen des gegenwirtigen Wirtschaftssystems
indert. Eher konnte man umgekehrt sagen, daB die Schutzbestimmungen
hoffentlich mit der Anderung des Wirtschaftssystems iiberfliissig werden.

Dagegen steht der Jurist etwas hilflos vor dem Satz: «Das Arbeits-
recht ist personliches Recht und dient der Sicherung der Existenz des
Arbeiters und seiner Familie.» Die Rechtswissenschaft kennt den Begriff
des personlichen Rechtes als Gegensatz zum dinglichen Recht. Ein person-
liches Recht richtet sich gegen eine Person, also eine Geldforderung zum
Beispiel gegen einen bestimmten Schuldner. Ein dingliches Recht dagegen
besteht an einer Sache, wie Eigentum, Wegrecht, Pfandrecht usw. Mit
dieser Unterscheidung ist offenbar im Arbeitsrecht nichts anzufangen.
Dann gibt es noch die sogenannten hochst personlichen Rechte, das heiflt
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diejenigen, die einem bestimmten Menschen zukommen und ihm nicht
entzogen werden konnen, wie etwa das Recht auf den Namen, die
familienrechtliche Stellung usw. Auch das hat mit dem Arbeitsrecht
nichts zu tun. Man konnte noch denken an ein Recht, das an die Person
des Arbeiters gebunden ist, das also gewissermaBlen seine besondere
Rechtsstellung in allen Lebenslagen umschreiben wiirde. Damit wiirde
der Arbeiter rechtlich zu einer besonderen Menschenart gestempelt, was
keineswegs sein Wunsch sein diurfte.

Wenn man in diesem Zusammenhang schon von Recht reden will, so
miillte es sich in erster Linie darum handeln, den rechtlichen Schutz des
Werktitigen gegeniiber den zu seinem Wechle geschaffenen Einrichtungen
auszubauen. Heute kann niemand zu einer PolizeibuBle von 10 Franken,
geschweige denn zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden ohne Durch-
filhrung eines sorgfiltig geregelten Prozelverfahrens, in dem alle zu
Gebote stehenden Mittel zur Abkldrung der tatsichlichen Verhiltnisse
angewendet werden und ein vom Volk gewihlter Richter iiber die
Rechisfragen entscheidet. Aber von der Arbeitslosenunterstiitzung kann
der Arbeiter oder Angestellte ausgeschlossen und damit seiner ganzen
Existenz beraubt werden in einem Verfahren, das auch beim besten
Willen aller Beteiligten doch recht primitiv ist. Hier miiliten die nam-
lichen Garantien geschaffen werden wie beim Streit um die Leistungen
der obligatorischen Versicherung, wo durch ein regelrechtes Prozeliver-
fahren, notigenfalls mit Uberpriifung durch die eidgenéssische Ober-
instanz, fiir genaue Abklirung des geringsten wie des wichtigsten Falles
gesorgt ist.

Vielleicht ist es nicht einmal ganz richtig, dafl die Eidgenéssische
Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung in diesem Zusam-
menhang angefiihrt wird, denn sie soll ja keineswegs blof die Lohn-
arbeiter umfassen.

Eher gehort in diesen Zusammenhang so etwas wie eine Betriebs-
verfassung. Ein Ansatz dazu findet sich, wie bereits erwihnt, unter
«Organisation der Industrie» in der Forderung nach Bildung von Be-
triebsriaten.

Wenn von der Seite des Arbeitsrechtes her ein grundsitzlicher Vor-
stofl gegen die kapitalistische Wirtschaftsordnung unternommen werden
soll, so konnte er nur in der Richtung gehen, dall die Freiheit der
Kiindigung abgeschafft wird, daBl also die Entlassung eines unselbstindig
Erwerbenden von der Zustimmung des Betriebsrates oder einer andern
Vertretung der Lohnerwerbenden abhingig gemacht wird. Das steht nicht
ausdriicklich im Programm, wird aber auch nicht ausgeschlossen.

In der Einleitung zu diesem Abschnitt wird auch das Recht auf Arbeit
und die Pflicht zur Arbeit proklamiert. Auch das miiffite noch niher
geregelt werden. In einer planmiBlig organisierten Wirtschaft sollte sich
von selbst immer ein gewisser unbefriedigter Bedarf an Arbeitskriften
ergeben, wie er zum Beispiel in RuBlland zu bestehen scheint. Solange
die Wirtschaft aber diesen Grad der Organisation nicht erreicht hat, ist
es nicht unbedenklich, ein Recht auf Arbeit in Aussicht zu stellen, das
unter Umstinden nicht ausgeiibt werden kann.
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Ob die Pflicht zur Arbeit Platz hat in einer Gesellschaft, die froh
sein mulfl, wenn sie alle Arbeitswilligen beschiftigen kann, sei dahin-
gestellt. Die Kriegswirtschaft kennt ja so etwas wie eine Pflicht zur
Arbeit, Arbeitseinsatz geheiBen. lhre Auswirkungen zeigen mindestens,
dafl die Einfithrung einer derartigen allgemeinen Pflicht genauer recht-
licher Regelung bedarf.

Jedenfalls wird man im Zusammenhang mit einem wie immer ge-
arteten Recht auf Arbeit auch die Pflicht einfithren miissen, notigenfalls
den Beruf zu wechseln, selbstverstindlich unter Sicherung gegen wirt-
schaftlichen Nachteil fiir die Ubergangszeit. Das ist nicht so schlimm, wie
es auf den ersten Blick aussieht, denn die wenigsten Menschen sind so
einseitig begabt, dal} sie nur eine ganz bestimmte Titigkeit mit Freude
und Erfolg ausiiben konnten. Aber es wird eine Notwendigkeit sein, wenn
unsere Wirtschaft wirklich planmiBlig geregelt werden soll.

Der Abschnitt IX, «AuBenhandel», stellt Forderungen auf, die im
Rahmen der Clearingwirtschaft der Zwischenkriegszeit und der gegen-
wirtigen Kriegswirtschaft schon in wesentlichen Teilen erfiilllt werden
muBten. Die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft wird auch die Auf-
rechterhaltung dieses gebundenen Warenaustausches erzwingen.

Zu fordern ist nur eine klare und grundsitzliche rechtliche Regelung
dieses Wirtschaftssystems.

Im Abschnitt X, «Finanz- und Steuerpolitik», wird nichts verlangt,
was besondere rechtliche Probleme aufwerfen wiirde. Das einzige grund-
legend Neue wire die Auskunftspflicht der Banken gegeniiber den
Steuerbehorden. Ihre rechtliche Ausgestaltung wire durchaus kein
Problem.

Viel groflere Schwierigkeiten bietet dagegen der SchluBabschnitt XI,
«Volkswirtschaftsdirektion». Sie soll nach der Meinung des Programmes
das Zentralorgan der schweizerischen Wirtschaftspolitik bilden, erhalt
also eine iiberaus wichtige Stellung.

Hier erhebt sich zunichst die Frage, wo diese Volkswirtschafts-
direktion verfassungsrechtlich hingehort. Sie soll zwar nach den Wei-
sungen des Bundesrates und seiner wirtschaftlichen Departemente
handeln, ist aber doch offenbar nicht einfach eine Art erweitertes Volks-
wirtschaftsdepartement. Es miillte, dhnlich wie bei den Gewerbeimtern,
abgeklirt werden, ob es sich um ein Kollegium, um einen einzelnen
Funktionir oder um ein Biiro handeln soll. Wichtig ist natiirlich auch,
wer die Volkswirtschaftsdirektion zu wihlen hat und, wenn sie aus
mehreren Personen besteht, nach was fiir Gesichtspunkten sie zusammen-
zusetzen ware.

Soll die Volkswirtschaftsdirektion dem Bundesrat oder, wie die SBB.,
der Bundesversammlung verantwortlich sein?

Vorgesehen sind weiter als Hilfsorgane der Volkswirtschaftsdirektion
eine Arbeitskammer und ein Volkswirtschaftsrat. Auch hier miite abge-
klirt werden, wie diese Korperschaften zusammengesetzt werden und
welches ihre Befugnisse sein sollen.

So zeigt eine fliichtige Durchsicht des Programmes «Die Neue
Schweiz», daBl dieses eine unabsehbare Reihe von rechtlichen Fragen
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aufwirkt, die gelost werden miissen, bevor zu seiner Verwirklichung ge-
schritten werden kann. Wohlverstanden: Alle diese Fragen sind lésbar,
aber ihre Beantwortung erfordert noch eine ganz gewaltige wissenschaft-
liche Vorarbeit. Dabei sind wir in einer anderen Lage als die Russen,
die es sich leisten konnten, auch einmal ein Experiment zu unternehmen,
das sich in der Folge als Fehlschlag erwies. Es gibt in der Schweiz nur
verhdltnismédfig wenige Leute, die «nichts mehr zu verlieren haben als
ihre Ketten». Jeder Schritt, den wir unternehmen, muf} sich als fiihlbare
Verbesserung auswirken oder darf doch wenigstens nicht eine groBere
Zahl von Mitbiirgern benachteiligen. Der Rechtsstaat soll nicht einge-
schriankt, sondern ausgebaut werden. Die neue Ordnung soll jedem Ein-
zelnen das Bewulitsein der rechtlichen Sicherung und der wirtschaft-
lichen Geborgenheit geben. All dies ist nur moglich bei griindlicher
wissenschaftlicher Vorbereitung jedes einzelnen Schrittes.

Aber die wissenschaftliche Vorbereitung allein geniigt nicht. Wenn
sich ihre Ergebnisse in die Wirklichkeit umsetzen sollen, so miissen dafiir
Mehrheiten gewonnen werden. Dies ist nur zu erreichen durch geduldige
und griindliche Aufklarungsarbeit. Sie mag Zeit erfordern, bietet aber
auch dann Gewihr dafiir, dal das neu Geschaffene im BewuBtsein des
ganzen Volkes verankert ist.

Machen wir uns keine Illusionen. Die wissenschaftliche Vorarbeit
wird eine undankbare Sache sein. Man kann damit keine Massenversamm-
lungen begeistern, und auch die beste und griindlichste Arbeit auf diesem
Gebiete hat sehr wenig Aussicht, ihrem Urheber den Ehrendoktor einer
schweizerischen Universitit einzutragen. Noch mehr: Auch die Nachwelt
wird sich sehr wenig dafiir interessieren, denn ihr wird der dannzumalige
Zustand etwas Selbstverstindliches sein, und sie wird sich schwer vor-
stellen konnen, da} es besondere Miihe erforderte, ihn auszudenken und
die Menschen fiir seine Herstellung zu gewinnen. In ein paar Jahren
werden wir das hundertjihrige Bestehen des schweizerischen Bundes-
staates feiern. Man wird sich dann dariiber Rechenschaft geben, welch
gliickliche Schopfung die Bundesverfassung von 1848 gewesen ist, deren
Grundsiitze uns heute so selbstverstindlich erscheinen. Aber wer auller-
halb sehr enger Fachkreise weill heute eigentlich, wer die geistigen
Urheber dieses vortrefflichen Werkes gewesen sind?

Trotzdem mufl die Arbeit getan werden. Mit einem gewaltigen Auf-
wand an Geist und Arbeit hat der wissenschaftliche Sozialismus das
Wesen des Kapitalismus und seine Folgen fiir die breiten Massen er-
forscht und bekannt gemacht. Die weltgeschichtliche Anklage wurde
erhoben, und die Tatsachen selbst haben zur Verurteilung gefiihrt. Die
Zeit des anklagenden Sozialismus ist abgeschlossen. Unsere dringende
Aufgabe ist es, die wissenschaftlichen Fundamente des aufbauenden So-
zialismus zu legen. Dall wir damit nicht mehr zu frith kommen, liegt auf
der Hand. Die vorgeriickte Stunde kann kein Grund sein, die Arbeit
iiberhaupt liegen zu lassen. Entweder wir packen sie an, oder die «Neue
Schweiz» bleibt ein schones Programm.

52

¥ A




	Vorarbeit für die "Neue Schweiz"

